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Vor uns liegt ein solch tiefgreifender Umbau unserer Ener-
gieversorgung, dass schon jetzt klar ist: Es wird ein gesell-
schaftlicher Kraftakt. Lohnt bei der gigantischen Dimen- 
sion der anstehenden Aufgaben überhaupt die Themati- 
sierung landschaftsästhetischer Aspekte, gibt es nicht un-
gleich Wichtigeres? Muss das Landschaftsbild nicht per se 
hinten angestellt werden? Nein! Wir sollten den anstehen-
den Wandel auch und gerade mit Blick auf das Landschafts-
bild aktiv gestalten, sonst werden über kurz oder lang Pro-
teste und Klagewellen den Umbau behindern.

Ausgangspunkte
Zunächst einmal: An der Energiewende führt kein Weg vor-
bei. Unsere Energieversorgung ist weder resilient noch 
nachhaltig, und wir haben viel zu lange auf Kosten nachfol-
gender Generationen gelebt. Ein Umbau unserer Energie-
versorgung ist also längst überfällig. Die Probleme unserer 
Zeit werden sich nicht von allein lösen, wir müssen handeln: 
hier und jetzt. Das heißt aber nicht, dass wir auf ein Abwä-
gen von Alternativen verzichten sollten, auf ein gutes 
Austarieren von Strategien und Handlungsansätzen. So viel 
Zeit muss sein. Vorsorgende und ganzheitliche Perspek- 
tiven, wie sie die Raum- und Landschaftsplanung charakte-

risieren, sind so erforderlich wie nie zuvor. Denn Krisen 
(und wir befinden uns derzeit gleich in mehreren) mögen 
uns zwar die Chance geben, mit ungeahnter Kraft aus ein-
gefahrenen Wegen und Perspektiven auszubrechen, aber 
diese Kraft muss auch problemorientiert eingesetzt und 
Sinn und Notwendigkeit gesellschaftlich vermittelt werden. 
Gelingt es nicht, breite Akzeptanz für eine Neuausrichtung 
zu gewinnen, kann der begonnene Prozess rasch wieder 
feststecken. Gerade für die Akzeptanz von Maßnahmen 
vor Ort spielen landschaftsästhetische Aspekte eine ganz 
zentrale Rolle. 

Landschaftsbild 
Landschaft ist über die sinnliche Wahrnehmung für jede 
und jeden erfahrbar. Gerade deshalb wird die Energiewen-
de in hohem Maße in und über Landschaften verhandelt 
werden. Ein Großteil der Werturteile der Bevölkerung über 
raumbezogene Veränderungen wird erfahrungsgemäß 
ästhetisch getroffen. Das zeigte sich beispielsweise in ei-
nem 2018 abgeschlossenen Forschungsvorhaben der TU 
Dresden, welches in Zusammenarbeit mit den Universi- 
täten Tübingen und Kassel sowie dem Planungsbüro HHP in 
Rottenburg a. N. die Argumentationsmuster von insgesamt 
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Abb. 1: Ausprägung der Gegnerschaft von Bürgerinitiativen entsprechend den diskurstheoretischen Profilen (Kühne/Rossmeier/Weber in Schmidt/
Gagern/Lachor et al. 2018: 117 ff.) im Vergleich zur Landschaftsbildbewertung ihrer Standorte (Schmidt/Gagern/Lachor et al. 2018: 172)
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280 Bürgerinitiativen für oder gegen Windenergieanlagen 
untersucht hat. 270 der mittels Google-Recherche gefun-
denen Bürgerinitiativen positionierten sich dabei gegen, 10 
für die Nutzung der Windenergie. 86 % der Gegeninitiati-
ven begründeten ihre Ablehnung explizit mit landschafts- 
ästhetischen Argumenten (Schmidt/Gagern/Lachor et al. 
2018: 133). In Waldlandschaften wurde die Energiewende 
am stärksten als konfliktbehaftet wahrgenommen – in kei-
nem anderen Landschaftstyp wurden so viele Gegeninitia- 
tiven nachgewiesen wie dort. Für 40 der untersuchten Bür-
gerinitiativen (36 contra, 4 pro Windenergieanlagen) wur-
den zudem vertiefende landschaftsästhetische Bewertun-
gen sowie diskurstheoretische Untersuchungen durchge- 
führt. Auffällig war, dass bei den Gegeninitiativen sowohl 
der Grad der Ablehnung als auch die Emotionalität der Ar-
gumentation mit zunehmender landschaftlicher Erlebnis-
wirksamkeit anstiegen (vgl. Abb. 1). 

Je stärker eine Landschaft als schön wahrgenommen 
wurde, desto heftiger fiel auch der Protest aus. Im Gegen-
satz dazu wurden Landschaften mit einer landschaftsplane-
risch geringer bewerteten Landschaftsbildqualität als ver-
handelbarer angesehen (ebd.: 173). Landschaftsbild ist 
also kein nebensächlicher Faktor, so schwer er sich auch in 
Planungs- und Zulassungsverfahren handhaben lässt. Ohne 
eine differenzierte und raumkonkrete Auseinandersetzung 
mit der landschaftsästhetischen Dimension der anstehen-
den Veränderungen wird die Energiewende nur schwerlich 
gelingen. 

Mehr als eine Krise
Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, werden 
noch größer, wenn wir berücksichtigen, dass wir uns neben 
der Energiekrise zugleich in einer Klima- und einer Biodiver-
sitätskrise befinden. Insbesondere die Ausmaße und Aus-
wirkungen der Biodiversitätskrise werden oft unterschätzt. 
So gesehen geht es längst nicht mehr nur um einen Umbau 
der Energieversorgung, sondern um eine Umgestaltung 
unserer Lebens- und Wirtschaftsweise insgesamt. Dass 
Veränderungen dieser Größenordnung nur selten Begeis-
terungsstürme auslösen, ist nur allzu verständlich. Dem 
zunehmenden Veränderungsbedarf steht ein wachsendes 
Beharrungsvermögen entgegen, welches sich nicht mit 
Brachialgewalt durch Top-down-Entscheidungen auflösen 
lassen wird. Allein mit der Änderung von Gesetzen und 
technischem Fortschritt wird es nicht getan sein, es 
braucht viel mehr. Aber wo sollte hier angesetzt werden?

 
Einige Ansatzpunkte mit dem Fokus 
Energiewende
1. Energiebedarf reduzieren
 Wir planen am Problem vorbei, wenn es nur darum 

geht, mehr Flächen für erneuerbare Energien bereitzu-
stellen, wir aber ansonsten nichts ändern. So gehen 
zwar die meisten Szenarien zur Bewältigung der Ener-
giewende von einer drastischen Reduzierung des Ener-
giebedarfs bis 2050 aus, z. B. im Basisszenario des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz 
(BMWK) um 42 % gegenüber 2010 (BMWK 2017: 

316). Davon sind wir jedoch noch weit entfernt. So ist 
der Endenergieverbrauch in Deutschland in den dreißig 
Jahren zwischen 1990 und 2020 nur um ca. 5 % gesun-
ken (BMWK 2021). Der Rückgang des Energieverbrau-
ches im ersten Halbjahr 2022 von 3,5 % hätte nach einer 
Auswertung der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 
ohne die Berücksichtigung der milden Witterung nur 
etwa 0,5 % betragen (IWR 2022). Vor diesem Hinter-
grund muss die Bedeutung und Notwendigkeit von 
Energieeffizienz und -einsparung gesellschaftlich einen 
deutlich höheren Stellenwert bekommen als es derzeit 
der Fall ist. Denn Energie, die nicht verbraucht wird, 
muss gar nicht erst erzeugt werden. Einsparung muss 
vielmehr smart und anstrebenswert werden. Gelingt uns 
keine radikale Reduktion unseres Energieverbrauchs, 
werden wir selbst nach einer nahezu kompletten Umge-
staltung gewohnter Landschaftsbilder feststellen müs-
sen, dass dies alles längst nicht reicht. 

2. Größere Vielfalt an Energieträgern 
 Die aktuellen Änderungen gesetzlicher Rahmenbedin-

gungen fokussieren sehr stark auf einen Ausbau der 
Windenergienutzung. Für eine resiliente Energieversor-
gung braucht es jedoch eine Vielfalt unterschiedlicher 
Energieträger, auch innerhalb der erneuerbaren Ener- 
gien. Dachflächen-PV-Anlagen nehmen z. B. keine zu-
sätzlichen Flächen in Anspruch und weisen entschei- 
dende ökologische Vorteile auf. Sie würden bei entspre-
chendem finanziellen Anreiz für eine hohe Akzeptanz 
der Energiewende bei Nutzerinnen und Nutzern und für 
eine Vielzahl an Synergieeffekten sorgen. So entspre-
chen allein im Ein- und Zweifamilienhaussektor ca. 1,6 
Milliarden Quadratmeter Dachfläche nicht mehr den ak-
tuellen Wärmeschutzverordnungen und müssten ohne-
hin energetisch saniert werden, um die Treibhausgas- 
emissionen im Gebäudesektor zu verringern (Holm/ 
Kagerer 2018: 37). Würde im Zuge des erforderlichen 
Umbaus zudem die Installation von Dachflächen-PV- 
Anlagen gefördert werden, könnte ein nicht zu unter-
schätzender Anteil des bundesdeutschen Strombedar-
fes allein damit gedeckt werden. Ähnlich günstige Syner-
gien würden sich bei einer finanziellen Förderung der 
energetischen Verwertung von Landschaftspflegemate-
rial, wie Grünschnitt, zeigen. So gibt es bundesweit ca. 
2,7 Millionen Hektar Biotopflächen wie geschützte Bio-
tope, Vertragsnaturschutzflächen oder Gewässerrand-
streifen, auf denen Landschaftspflegematerial anfällt. 
Nur selten wird das Schnittgut jedoch ökonomisch ren-
tabel verwertet, mitunter muss es sogar kostenpflichtig 
entsorgt werden. Würde die Nutzung des Schnittgutes 
als Koferment in Biogasanlagen finanziell gefördert wer-
den, könnten Wertschöpfungsketten in Gang gesetzt 
werden. Das würde Landschaftspflege wirtschaftlich 
tragfähiger machen. Der Erhalt wertvoller Landschafts-
bilder könnte auf diese Weise effektiv mit einer nachhal-
tigen Energieerzeugung verknüpft werden. Solche und 
ähnliche Synergien sind es, die wir gezielt suchen und 
nutzen sollten.
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3. Räumliche Disparitäten abbauen
 Es ist nicht verwunderlich, dass sich mehr als die Hälfte 

der untersuchten 270 Bürgerinitiativen gegen Wind- 
kraft in dünn besiedelten ländlichen Räumen befand 
(Schmidt/Gagern/Lachor et al. 2018). Denn es ist nach 
wie vor so, dass der größte Teil der Energie zwar in 
städtischen Räumen benötigt, aber die Energiewende 
schwerpunktmäßig in ländlichen Räumen ausgetragen 
wird. Dabei versteht sich, dass Städte schon allein auf-
grund immissionsschutzrechtlicher Abstandsregeln von 
Windenergieanlagen und anderer rechtlicher Rahmen-
bedingungen nicht dieselbe Größenordnung an erneu-
erbarer Energie wie ländliche Räume erzeugen können. 
Die Frage, die dennoch bleibt, ist die eines gerechten 
Vorteils- und Lastenausgleichs zwischen Stadt und Land. 
Und diese Frage wird sich nicht nur wegen der immen-
sen landschaftsästhetischen Konsequenzen der Energie-
wende, sondern auch wegen der vielfältigen weiteren 
Servicefunktionen ländlicher Räume für Städte (z. B. mit 
Blick auf Trinkwassergewinnung, Hochwasserschutz, 
Erholung u. v. m.) künftig noch viel drängender stellen. 
Städtische Räume sollten sich stärker ihrer Verantwor-
tung stellen und auch auf eigenem Stadtgebiet einen 
substanziellen Beitrag zur Energiewende leisten. Vor 
allem aber braucht es einen kooperativen Prozess zwi-
schen Stadt und Land, der einer Moderation auf regio-
naler Ebene bedarf.

4. Integrierte Lösungen fördern
 Multifunktionalität ist ein Schlüsselwort unserer Zeit. 

Von der übergeordneten über die kommunale Planungs-
ebene bis hin zum baulichen Detail sollten integrierte 
Lösungen und Mehrfachkodierungen von Flächen ge- 
und befördert werden. So könnte es zukünftig z. B. kom-
binierte Vorranggebiete geben, die schon auf regionaler 
Ebene die gezielte Mehrfachnutzung einer Fläche beför-
dern (wie z. B. Landwirtschaft / PV auf Agriphotovoltaik-
flächen u. a.). In ihnen sollten zugleich klare Anforde- 
rungen an die jeweilige Nutzungskombination gestellt 
werden. Darüber hinaus könnte auch ein kleinräumige-
res Patchworkmuster unterschiedlicher Maßnahmen 
durch kommunale Rahmensetzungen unterstützt wer-
den (z. B. angestrebter Prozentanteil an Grün- wie auch 
Solardächern in einem Gebiet). Anlagen zur Erzeugung 
erneuerbarer Energien sollten gleichermaßen stärker 
multikodiert werden (z. B. Windenergieanlagen mit 
integrierten PV-Anlagen oder auch einer energetischen 
Nutzung der Fallhöhe). PV-Anlagen im „add-on-Prinzip“ 
sollten durch bauwerksintegrierte Lösungen (z. B. So-
lardachziegel, Solarfassaden) abgelöst und bestehende, 
versiegelte Flächen viel stärker als bislang für die Ener-
gieerzeugung genutzt werden (z. B. Überdachungen von 
Parkplätzen mit PV-Modulen oder Solarwege). Gerade 
die Nutzung des baulichen Bestandes für die Energie-
gewinnung würde den Druck auf unbebaute Landschaf-
ten enorm mindern.

5. Partizipation und co-kreative Prozesse unterstützen
 Befragungen haben immer wieder gezeigt: Gravierende 

Änderungen des Landschaftsbildes werden leichter ak-
zeptiert, wenn an ihnen persönlich mitgewirkt wurde 
(u. a. Schmidt/Hofmann/Dunkel 2014; Schmidt/Gagern/
Lachor et al. 2018). Land kann man besitzen, Land-
schaft indes nicht. Landschaft ist vielmehr ein kollek- 
tives Gut, das Spaziergänger/innen genauso angeht wie 
Eigentümer/innen, Nutzer/innen oder Nachbarinnen und 
Nachbarn. Umso wichtiger ist für alle Akteure das Ge-
fühl der Gestaltbarkeit ihrer Landschaft, der Beeinfluss-
barkeit von Veränderungen. Vor diesem Hintergrund 
darf die anvisierte Beschleunigung von Planungsprozes-
sen nicht auf Kosten einer breiten Partizipation gehen. 
Denn je größer die anstehende Transformation ist, des-
to mehr Anstrengungen braucht es auch, um alle mitzu-
nehmen. So sollten Kommunen und Bürger/innen an 
finanziellen Gewinnen beteiligt und co-kreative Prozesse 
genutzt werden, um neue und innovative Gestaltungs-
möglichkeiten der Energiewende zu generieren. Bei-
spielsweise veranschaulicht das in Schottland als Instru-
ment eingesetzte „Landscape Theatre“ sehr anschaulich 
im 3-D-Großformat, wie geplante Windenergieanlagen 
in der Landschaft wirken werden. Gleichzeitig wird den 
Beteiligten damit die Möglichkeit gegeben, geplante 
Standorte, Höhen und Gestaltungen von Anlagen zu 
verändern und zu schauen, wie sich ihre Wirkung im 
Landschaftsbild damit voraussichtlich wandeln würde 
(Schmidt/Gagern/Lachor et al. 2018: 72). Solche und 
ähnliche Ansätze würden zu einer gemeinschaftlich ge-
tragenen Optimierung von Varianten und einer höheren 
Akzeptanz landschaftsästhetisch relevanter Veränderun-
gen vor Ort beitragen.

6. Überwindung sektoraler Denkweisen
 Damit angestrebte Synergien zwischen Energiegewin-

nung und Natur- und Landschaftsschutz sowie Klima-
schutz nicht im Modus verbaler Verheißungen verblei-
ben, braucht es eine Vielzahl neuer Kreationen und 
konkreter Ideen, für die uns mitunter noch die Vorstel-
lungskraft fehlt, weil sie ein Denken jenseits des Bekann-
ten und jenseits sektoraler Fachpolitiken benötigen. Es 
geht letztlich um einen „integrierten Landschaftsansatz“ 
(WGBU 2020), der konträre Belange zusammendenkt. 
Gerade hierbei sind Planungsdisziplinen wie die Raum- 
und Landschaftsplanung unentbehrlich, beispielsweise, 
um mögliche Zukünfte durch Szenarien vorstellbar zu 
machen, aber auch landschaftliche Konsequenzen be-
stimmter Entwicklungspfade abzuschätzen, Alternativen 
aufzuzeigen und Visionen zu entwickeln. Wir brauchen 
künftig sowohl eine höhere Resilienz unserer Energie-
versorgung als auch unserer Landschaften insgesamt 
(Schmidt 2020). Dazu müssen wir u. a. das Verhältnis 
zwischen Autarkie und Vernetzung im Energiesektor neu 
austarieren und gleichermaßen eine neue Balance zwi-
schen Vielfalt und Redundanz von Energieträgern sowie 
Robustheit und Elastizität der Systemkomponenten fin-
den. Beispielsweise trägt eine höhere Vielfalt an Energie-
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trägern bei gleichzeitiger Redundanz an Bezugsmöglich-
keiten zu einer höheren Resilienz in der Energiever- 
sorgung bei (Prinzip der redundanten Vielfalt) oder 
lässt sich das Prinzip der dezentralen Konzentration 
auch resilienzfördernd auf die Energieversorgung über-
tragen (Schmidt 2020). Ebenso kommt es auf eine gute 
Balance zwischen stabilen Kernen und flexibel veränder-
baren Strukturen an (Prinzip der robusten Elastizität). 
Die dafür nötigen ganzheitlichen Konzepte lassen sich 
nicht ohne, sondern nur mit Landschaft denken. 

Fazit: Den Wandel gestalten!
Landschaft stellt eine wesentliche Voraussetzung dafür dar, 
sich an einem Ort wohl und zu Hause zu fühlen. Vor diesem 
Hintergrund sollten die landschaftsästhetischen Konse-
quenzen des anstehenden Umbaus der Energieversorgung 
nicht als unabwendbares „Abfallprodukt“ des Prozesses 
verstanden werden. Den Wandel zu gestalten heißt letzt-
lich, Landschaften absichtsvoll zu entwickeln (Schmidt/
Hofmann/Dunkel 2014). Dies bedarf sowohl einer geziel-
ten planerischen Steuerung als auch einer ästhetischen 
Qualifizierung der neuen Landschaftsbilder und einer gu-
ten und ergebnisoffenen Kommunikation. Steuern bedeu-
tet in diesem Kontext, nach dem „Was?“, „Wo?“, „Wie?“ und 
„Wie viel?“ zu fragen. Was der einen Landschaft beispiels-
weise an neuen Windenergieanlagen zuträglich ist, könnte 
eine andere überfordern. In den anstehenden Fortschrei-
bungen der Regionalpläne und Flächennutzungspläne zur 
Erreichung des 2 %-Zieles für Windenergienutzung sollte 

deshalb zwingend auch das Landschaftsbild als Kriterium 
einfließen. Bundesweit liegen dafür mittlerweile flächen- 
deckend GIS-basierte Grundlagen vor, die zumindest aus 
Bundessicht Orientierung geben (Schmidt/Zürn/Hage et 
al. 2022; Hermes/Albert/Schmücker et al. 2020; Schwarzer/
Mengel/Konold et al. 2018; Roth/Hildebrandt/Roser et al. 
2021; Riedl/Stemmer/Philipper et al. 2020). Gestalten im 
Sinne einer ästhetischen Qualifizierung meint, die Eigenart 
einer Landschaft zu respektieren und so fortzuschreiben, 
dass auch neue Energielandschaften nicht an Lebensquali-
tät verlieren (Abb. 2). 

Bei allen nötigen bundesweiten Rahmensetzungen: 
Was in welchem Mix an Energieträgern und in welcher Ge-
staltung letztlich landschaftsverträglich ist, lässt sich erst 
vor Ort entscheiden und braucht Freiheitsgrade im Pro-
zess.
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